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RE~UBLIK \ ÖSTERREICH 
-' BUNDESMINISTERIUM 

FOR 
LAND· UND FORSTWIRTSCHAFT 

10.780/10-IA10/89 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

48. ASVG-Novelle; 
ergänzende Änderungsvorschläge 

WIEN, ~i ,) 

Setrim"GESETZENlV\ Ljf 
Zf. _ .. __ .. c:::rZ ., ·c::.Ct '9 __ _ 

D.tum: 24. OKT.1989 

I Verlelll~ ~ pKT. 1919 ~ -- ~,'.' 

A1w? 
Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des BKA-Verfassungs

dienst vom 13. Mai 1976, GZl. 600.614/3-VI/2/76, beehrt sich 

das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in der 

Anlage 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Sozialver

sicherungsgesetz geändert wird (48. Novelle zum ASVG), zu 

übermitteln. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

7 

Für den Bundesminister: 
Dr. Küllinger 
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• 
REPU~LIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
~1012 Wien,Stubenrinq 1:Präsidialsekt.,Sekt. I,Sekt. II,Sekt. IIi,BuChhaltunq, Tel. (0222)71100 DH 
~1012 Wien,Stubenrinq 12:Innere Rev., sekt. rv,Sekt. V,Abt. 111 B 7, 111 B 11, Tel.(0222)51510 DH 

An das 
Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 

i m Hau s e 

Ihr zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

20.048/4-1/1989 

48. Novelle zum ASVG; 
Begutachtungsverfahren 

Wien, .. 2 O. GKf. 1989 

unsere Geschäftszahl Saehbearbeiter(in)jKlappe 

10.780/10-IA10/89 Dr. Küllinger/6649 

unter Bezugnahme auf die do. Note vom 27. September 1989 beehrt 

sich das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zum 
vorgelegten Entwurf wie folgt stellung zu nehmen: 

Zu § 333 Abs. 1 erster und zweiter Satz und Abs. 2: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft räumt ein, 
daß die derzeitige Regelung, wonach ein Arbeitnehmer kein 

Schmerzengeld bekommt, wenn ein Arbeitsunfall im Betrieb durch 
fahrlässige Handlungen des Unternehmers oder Aufsehers im Be
trieb herbeigeführt wurde, vor allem bei schwersten Ver
letzungen unbefriedigend ist. Zur Lösung des Problems sollte 
aber erwogen werden, die Leistungsansprüche gegenüber der ge
setzlichen Unfallversicherung zu verbessern, da gegen den 
Dienstgeber geltend zu machende Ansprüche oftmals zum finan
ziellen Ruin und damit zur Vernichtung des Betriebes führen 
würden. In der vorliegenden Fassung wird diese Bestimmung 
strikte abgelehnt. 

Bitte fUhren Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort anl 
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Dem do. Wunsche gemäß wurden 25 Ausfertigungen der obigen 
Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 

der ~ferti+9: 
t&t/flAv 

Für den Bundesminister: 
Dr. Küllinger 
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